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15. Wahlperiode 
 
 
 
Antrag 
 

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Im Bundesrat für Batteriehaltungsverbot von Legehennen stimmen 
 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. 
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28. 

Der Senat wird aufgefordert, im Bundesrat gegen die geplante 
Verschlechterung der Käfighaltung von Legehennen zu votieren 
und den Antrag für eine Verlängerung der tierquälerischen Batte-
riehaltung abzulehnen. 
 

Begründung: 
 

Die Legehennen-Verordnung, die die Haltung von Hühnern in 
Käfigen schrittweise verbieten soll, war auf Initiative des Bundes-
ministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt-
schaft im März 2002 in Kraft getreten.  

 
Diese Regelung trägt dem Verfassungsrang des Tierschutzes im 

Grundgesetz Rechnung. Die Legehennen-Verordnung geht damit 
über die Vorschriften der EU hinaus.  

 
Generell sieht sie vor, dass alle Ställe für Legehennen mindes-

tens 2 Meter hoch und 2 Meter mal 1,5 Meter breit  und mit Nes-
tern, Sitzstangen und Streu ausgestattet werden müssen. Nach 
dieser Verordnung muss für jedes  Huhn eine Fläche von mindes-
tens 1100cm² statt bisher 550cm² zur Verfügung stehen.  

 
2007 soll die Verordnung in Kraft treten. Eine Käfigbatterie-

Haltung ist demnach nicht mehr möglich.   

Jetzt haben Niedersachsen und Hessen eine Bundesratsinitiati-
ve ergriffen, nach der die Batteriehaltung bis 2010 erlaubt bleiben 
soll. Außerdem soll der Hühnerbesatz in den Käfigen um bis zu 
50% erhöht werden dürfen.   

 
Berlin hat sich bei der Abstimmung im Agrarausschusses des 

Bundesrates enthalten. Wenn der Senat am 28.11. im Bundesrat bei 
diesem Abstimmungsverhalten bleibt, ist Berlin  mitverantwortlich 
für die Tierquälerei der Legehennen in der Batteriehaltung bis 
2010. 
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Berlin hat ohne Not und eigene wirtschaftliche Betroffenheit 

im Agrarausschuss gegen Tierschutzinteressen gestimmt. Deshalb 
soll Berlin sein Abstimmungsverhalten korrigieren und im Bundes-
rat am 28.11.2003 für die Beibehaltung der Haltungsverbesserun-
gen von Legehennen stimmen.  
 
Berlin, den 17. November 2003 
 

Dr .  Klotz    Ratzmann    Hämmerling 
und die übrigen Mitglieder 

der Fraktion Bündnis90/Die Grünen
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